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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BFS Bundesamt für Statistik
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BAG Bundesamt für Gesundheit
ALV Arbeitslosenversicherung
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CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFS Office fédéral de la statistique
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OFSP Office fédéral de la santé publique
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
AOS Assurance obligatoire des soins
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Gemäss OECD und Weltbank ist die Schweiz mit dem heutigen Konzept von
obligatorischer Vorsorge in Verbindung mit freiwilliger privater Ersparnisbildung sowie
mit den bereits getroffenen Vorkehren zu deren Absicherung gut gerüstet, um den
Herausforderungen der demographischen Alterung der Gesellschaft zu begegnen.
Insbesondere die Mischfinanzierung der Alterssicherung (Umlageverfahren in der AHV /
Kapitaldeckungsverfahren in der beruflichen Vorsorge), gepaart mit dem Instrument der
Ergänzungsleistungen, bildet nach Ansicht der beiden Wirtschaftsorganisationen ein
geradezu ideales Modell zur Bekämpfung der Altersarmut, ohne dass dabei der
Generationenvertrag und die öffentliche Hand über Gebühr belastet werden. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.01.2000
MARIANNE BENTELI

Die Auswirkungen der Robotik auf das Sozialversicherungssystem sowie eine
Integration derselben in das System wollte Mathias Reynard (sp, VS) mit einem Postulat
analysieren lassen. Insbesondere solle ein hypothetisches
sozialversicherungspflichtiges Einkommen für Roboter untersucht werden, verlangte
der Postulant. Die OECD habe festgestellt, dass fast ein Viertel aller Arbeitsplätze direkt
von der Automatisierung betroffen seien. Ein Verlust von Arbeitsplätzen stelle in der
Schweiz vor allem ein Problem für die Sozialversicherungen dar: Ein Anstieg der Anzahl
Arbeitslosen sei problematisch für die ALV, ein Rückgang der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge für die AHV und für die IV und eine erschwerte
Arbeitsmarktintegration aufgrund immer höherer Kompetenzanforderungen stelle die
IV, die ALV und die Sozialhilfe vor Probleme. Um die Risiken der Robotik einzudämmen,
müssten diese präventiv untersucht werden, erklärte Reynard. 
Der Bundesrat betonte, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Gesamtbeschäftigung könnten nicht abgeschätzt werden. Die Auswirkungen auf die
Sozialversicherungen würden aber bereits in dem in Arbeit befindlichen Bericht zu
einem Postulat Schwaab (sp, VD; Po. 17.3045) untersucht. 
Auch im Nationalrat fand das Postulat keinen Anklang, mit 126 zu 47 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) sprach sich die grosse Kammer gegen einen solchen Bericht aus. 2

POSTULAT
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im März 2016 veröffentlichte die compenswiss, die öffentlich-rechtliche Anstalt des
Bundes zur Verwaltung des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, das Jahresergebnis 2015 der
AHV. Dabei ergab sich für die AHV zum ersten Mal seit Langem neben dem negativen
Umlageergebnis von CHF -579 Mio. auch ein negatives Betriebsergebnis von CHF -559
Mio. Zwar war das Umlageergebnis – also die Differenz zwischen Einnahmen und
Ausgaben der AHV – mit CHF -320 Mio. bereits 2014 negativ gewesen, damals konnte
eine hohe Rendite des AHV-Fonds in der Höhe von etwa CHF 2 Mrd. jedoch das Minus
auffangen. Im Jahr 2015 schloss jedoch auch der AHV-Fonds (genauso wie die IV- und
EO-Fonds) mit einem Minus von CHF 237 Mio., was vor allem auf die Negativzinsen und
die Situation an den Kapitalmärkten zurückzuführen war. So musste der AHV-Fonds
Negativzinsen in der Höhe von CHF 3 Mio. für alles Bargeld bezahlen, das seinen
langjährigen durchschnittlichen Bargeldbestand überstieg. Zudem musste der Fonds
CHF 200 Mio. für die Währungsabsicherung einsetzen und verlor darüber hinaus mit
einer negativen Rendite von -0.97 Prozent Geld an den Kapitalmärkten. Dies erachtete
die Presse vor allem als Zeichen für die Relevanz der Reform der Altersvorsorge 2020.
So erklärte der abtretende Verwaltungsratspräsident der compenswiss, Marco Netzer,
dass das Vermögen des Ausgleichsfonds aufgrund der steigenden Differenz zwischen
Einnahmen und Ausgaben der AHV abnehmen werde und man daher in liquide Anlagen
investieren müsse. Somit sei die Investitionsstrategie eingeschränkt, solange die AHV
ein negatives Umlageergebnis aufweise. Die Rahmenbedingungen würden
voraussichtlich auch 2016 schwierig bleiben. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2015
ANJA HEIDELBERGER
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Invalidenversicherung (IV)

Lob mit Vorbehalten erhielt die 5. IV-Revision von der OECD. Mit der vorgesehenen
Früherfassung und den niederschwelligen Integrationsmassnahmen könne die Schweiz
Vorbildfunktion für andere Staaten übernehmen, sich so „vom Nachzügler zum
Reformvorreiter“ entwickeln. Die Anreize insbesondere beim Krankheitsmanagement
seien aber nicht ausreichend, um die Wiedereingliederung der IV-Bezüger tatsächlich
zu verbessern. Die Krankentaggeldversicherer sollten zu einem Krankheitsmonitoring
verpflichtet werden, um so die IV rechtzeitig über längere Absenzen zu informieren.
Zudem sei die obligatorische Taggeldversicherung unbedingt auf alle Erwerbstätige
auszudehnen; heute bleibt etwa ein Drittel davon ausgeschlossen. Die Arbeitgeber
müssten ebenfalls zu einem strikten Absenzenmanagement und zur stärkeren
Zusammenarbeit mit der IV verpflichtet werden; sie hätten „einen Teil der durch das
Nichtangehen der Krankheitsproblematik verursachten Kosten“ zu tragen. Die
berufliche Rehabilitation dürfe sich zudem nicht auf IV-Rentner beschränken, sondern
müsse ausgeweitet werden, zum Beispiel auf Personen mit schlechter Gesundheit und
niedrigem Einkommen. Insbesondere Frauen und Männer, deren Rentengesuch
abgewiesen wird, immerhin 40%, seien auf dem Arbeitsmarkt stark gefährdet. Auch
Personen mit psychischen Erkrankungen, die heute bei der beruflichen Rehabilitation
benachteiligt sind, seien stärker zu fördern. Das wäre umso wichtiger, als psychisch
Kranke 40% der Neurentner ausmachen – und oft jünger sind als 35 Jahre. Im Vergleich
zu anderen Ländern ist nämlich die Zahl der jungen IV-Rentner in der Schweiz mit 12%
ausserordentlich hoch. Abschliessend hielt der Bericht fest, ohne Zusatzfinanzierung
könne die IV keinesfalls gesunden. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.11.2006
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wollte Jürg Grossen (glp, BE) mit einer Motion
fördern, indem die Leistungserbringenden den Krankenversicherern zukünftig
sämtliche Rechnungen elektronisch liefern sollten. Bisher erhielten die Versicherer
noch immer 30 Prozent der Rechnungen auf Papier, was Administrativkosten in
Millionenhöhe verursache und die Rechnungskontrolle erschwere, erklärte Grossen.
Eine elektronische Übermittlung solle auch im Tiers garant möglich sein, indem die
Leistunsgerbringenden den Versicherten und den Versicherern eine elektronische
Kopie der Rechnung schicken, welche die Versicherten aber erst freigegeben müssten,
bevor sie die Krankenversicherer bearbeiten können. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme und erklärte wie bei den Motionen
Buffat (svp, VD; Mo. 18.3513) und Brand (svp, GR; Mo. 17.4270), dass er nicht nur
gescannte Versionen der Rechnung, sondern zusätzlich auch deren Übertragung durch
eine strukturierte Plattform befürworte. Die elektronische Übermittlungspflicht dürfe
aber nicht auf die Versicherten ausgedehnt werden. Diskussionslos und stillschweigend
nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2018 an. 5

MOTION
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Den Auftrag, eine kohärente Datenstrategie im Bereich der OKP zu entwickeln, wollte
die SGK-SR dem Bundesrat Ende 2018 mittels eines Postulats erteilen. Diese
Datenstrategie sollte Informationen dazu beinhalten, wer aktuell von wem Daten
erheben darf, wer welche Daten wozu benötigt, wie die Daten mit möglichst wenig
Aufwand erhoben werden können und wie der Datenschutz sichergestellt werden kann.
Zuvor hatte die Kommission im Rahmen der Beratung der parlamentarischen Initiative
Eder (fdp, ZG; Pa.Iv. 16.411) festgestellt, dass sowohl das BAG als auch das BFS aktuell
Daten zur OKP erhöben. Nun gehe es darum, die Belastung der Leistungserbringenden
und der Versicherer durch die Behebung von allfälligen Doppelspurigkeiten zu
reduzieren, erklärte die Kommission. 
In Übereinstimmung mit dem Antrag des Bundesrats nahm der Ständerat das Postulat in
der Frühjahrssession 2019 stillschweigend an. 6

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Eine Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den Kantonen und
den Krankenversicherern respektive ihren Verbänden erhoffte sich Lorenz Hess (bdp,
BE) von einer Ende 2018 eingereichten Motion. Dadurch sollten korrekte, tagesaktuelle
Entscheide zu Wohnsitzfrage, Krankenkassenprämien und stationären Anteilen der
Kantone gefällt werden können und der bürokratische Aufwand sowie die
Fehleranfälligkeit reduziert werden. Zwar sei eine elektronische Überprüfung der
Versicherungspflicht dank der Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3765) zukünftig möglich,

MOTION
DATUM: 22.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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erklärte der Motionär, die Möglichkeiten des elektronischen Datenaustausches sollten
aber ausgedehnt werden. 
Der Bundesrat zeigte sich mit der Stossrichtung der Motion einverstanden und
beantragte ihre Annahme. Er verwies allerdings auf die Wichtigkeit der Wahrung der
privaten Interessen der Versicherten – insbesondere da der Datenaustausch zwischen
Kantonen und Krankenversicherern im Unterschied zur Motion Brand gegenseitig sei.
Zudem rief er, wie er es bereits in der Diskussion zur Motion Brand getan hatte, in
Erinnerung, dass ein Datenaustausch mit den Versichererverbänden keinesfalls möglich
sei, weil Letztere keine mit der Durchführung des KVG beauftragten Organe darstellten.

In der Frühjahrssession 2019 nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend und
diskussionslos an. 7

In der Herbstsession 2019 beschäftigte sich der Ständerat mit der Frage der
Digitalisierung im Gesundheitswesen und behandelte dabei die Motion Grossen (glp, BE)
für eine elektronische Übermittlung sämtlicher Rechnungen an die
Krankenversicherungen sowie die Motion Buffat (svp, VD; Mo. 18.3513) für elektronische
Anträge an die Krankenkasse mit strukturierten und standardisierten Daten. Zuvor hatte
die SGK-SR beide Motionen zur Annahme empfohlen, da dadurch der
Verwaltungsaufwand der Krankenversicherungen reduziert sowie die
Rechnungskontrolle erleichtert werden könne. Sie schlug vor, dass der Bundesrat das
Anliegen in das zweite Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im KVG integrieren solle.
Nach kurzen Inputs von Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) und Bundesrat
Berset nahm nach dem Nationalrat auch der Ständerat die Motion Grossen – genauso
wie die Motion Buffat – stillschweigend an. 8

MOTION
DATUM: 19.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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